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Gewerbegesetz und Arbeiterschutz.

Vor einem Vierteljahrhundert wurde eine
Bundesverfassungsrevision, durch die der Bund ermächtigt
werden sollte, über das Gewerbewesen einheitliche
Bestimmungen aufzustellen, vom Volk verworfen. Erst
ein zweiter Anlauf führte 1908 zum Ziel. Seither sind
nun wiederum zehn Jahre verflossen, ohne dass die
angekündigten Gesetze erlassen worden sind. '

" Der. Bundesrat hat seinerzeit eine Expertenkommission
eingesetzt zum Studium der Frage, wie das

Gesetzeswerk am Zweckmässigsten gestaltet werden
könnte.;

Diese Expertenkommission kam zum Schluss, es
sei vom Erlass eines einheitlichen Gesetzes abzusehen
und die Aufgabe durch Erlass von Spezialgesetzen zu
lösen. Als solche Spezialgesetze würden bezeichnet:
a) Gesetz betreffend den Schutz des' Gewerbebetriebes;
b) Gesetz betreffend die Berufslehre; c) Gesetz betreffend

die Arbeit in den Gewerben. In der Hauptsache
kennten wir uns dieser Teilung der Gesetzesmaterie
nur ansehliessen, denn nach bisherigen Erfahrungen
musste die Losung um so länger auf sich warten lassen,
je tiefer die Materie in die verschiedenen Verhältnisse
eingreift.

Obschon es auf den ersten Blick scheint, als lägen
die Verhältnisse ziemlich einfach und handle es sich
bloss darum, .das bestehende Fabrikgesetz dem Gewerbe
anzupassen, stellten sich im Verlauf der Zeit so viele
Schwierigkeiten ein, dass in zehn Jahren, kaum die
Vorarbeiten für: die Arbeitersehutzgesetzgebüng bewältigt

werden konnten.
Der Gewerkschaftskongress von 1913 hat sich mit

der Frage des Erlasses eines Gewerbegesetzes ebenfalls
v-üfst* In <*en anSenomm€nen, Thesen linden wir

neben; den oben vorgeschlagenen Schutegesetzen das
Verlangen nach einem Heinwrb£iterschutzgesetz, nach
einem Schutzgesetz der Arbeiter nnd Arbeiterinnen im
HandeL Gesetz betreffend den Schutz der Transportarbeiter,

Gesetz betreffend den Schutz des Wirtschaftspersonals.

Bei dieser Stellungnahme ist es in der
Hauptsache geblieben. Einzig in bezug auf den
Lehrlingsschutz sind ernste Anläufe zu praktischen
Vorschlägen gemacht worden, die aber heute auch noch
nicht abgeschlossen sind; .;

¦..Der Bundesrat erteilte dem Schweizerischen Ge-
werhevereiü den Auftrag, ihm für die zunächst in
Aussicht genommenen Gesetzeswerke formulierte Vor¬

schläge zu unterbreiten. Dieser Aufgabe unterzog sich
-der Gewerbeverein.

Ohne zunächst kritisch auf die Vorschläge des Ge-
Werbevereins einzutreten, soll hier gesagt werden, dass
er sich die Sache wirklich sauer werden • Hess. Ist es
schon schwer, die vielerlei Interessenten des
Fabrikgesetzes unter einen Hut Zu bringen, so musste das bei
der Vielgestaltigkeit der Gewerbe noch viel schwieriger
sein. Dem Fabrikgesetz sind in rund 9000 Betrieben
360,000 Arbeiter und Arbeiterinnen unterstellt. Daneben
mögen aber in rund 100,000 kleingewerblichen Betrieben
mindestens weitere 360,000 Arbeiter und Arbeiterinnen
beschäftigt .sein.

Der Gewerbeverein versuchte zunächst eine
Anlehnung seines Gesetzentwurfes an das Fabrikgesetz.
Das beliebte indes nicht. Die Unternehmer wollen
möglichst Ellbogenfreiheit.

Im Jahr 1916 wurde an einer Delegiertenversammlung
des Gewerbevereins in Winterthur ein Zürcher

Antrag behandelt, in dem der Grundsatz niedergelegt
war, das Gesetz solle nur die nötigsten Hauptbestim-
mungen' enthalten, die auf alle Gewerbe anwendbar
sind, im • übrigen solle die Regelung der Verhältnisse
den Tarifvertagen oder besöndern Ausführungsgesetzen
vorbehalten bleiben.

Nach diesem Zürcher Vorschlag wurde dann
verfahren. Ih den Motiven zu seinem Gesetzentwurf
verweist der Gewerbeverein auf die bestehende
vielgestaltige. ; kantonale Arbeiterschutz-Gesetzgebung. In
den kantonalen Gesetzen schon erweise es sich, dass esin vielen Fällen nicht einmal durch Spezialgesetze möglich

gewesen sei, die in Frage stehende Materie ohne
Zuhilfenahme von Verordnungen befriedigend zu lösen,
um so weniger dürfte es einem schweizerischen Gesetz
gelingen, wenn es nicht von .unverhältnismässig gros-:
sem Umfang werden solle.

Man empfehle daher die Form des Rahmengesetzes,
in: dem nur. die Grundlinien gezogen und die Ordnungder Details einer, beweglicheren und elastischeren Form
überlassen werde. Die Grundidee der Gestaltung der
Arbeiterschutz-Gesetzgebung, wie sie hier entwickeltwird und die darauf hinausläuft, dem Arbeitstarifvertrag,

die weiteste Geltung zu verschaffen, ist uns ansich sehr sympathisch. Sie setzt aber auf seiten der
Arbeiter stärke Gewerkschaften voraus. Wo diese fehlen,wird .der Unternehmer oder die Unternehmerorganisa-
tiöh den Arbeitern die Arbeitsbedingungen einseitigdiktieren und sich dabei selbstredend in der Regel an
den.ftussersten:Grenzen des noch gesetzlich Zulässigen
halten. In der Praxis wird das um so schlimmer her-
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